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Positionspapier

Positionspapier der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e. V. (GPA)

Positionspapier zur  
allergologischen Weiterbildung auf 
nationaler und europäischer Ebene

Präambel 

Die qualifizierte Weiterbildung für 
Ärzte und Ärztinnen in der deutschen All-
ergologie ist der Schlüssel zu einer fach-
spezifischen, wissenschaftlichen und Pa-
tienten orientierten medizinischen Ver-
sorgung. Nach einem gründlichen Kon-
sensusprozess stellt die GPA hier ihre Po-
sition zu diesem Weiterbildungsprozess 
aus aktuellem Anlass dar. Dabei geht die 
GPA grundsätzlich davon aus, dass eine 
allergologische Weiterbildung zur Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen nur 
durch Ärzte und Ärztinnen erfolgen kann, 
die gleichzeitig über eine ausreichende 
allgemeine pädiatrische Weiterbildung 
verfügen. 

1. Die GPA akzeptiert, 
n	 dass organmedizinische Fachgruppen 

weiterhin die Qualifikation zum Aller-
gologen erlangen können, 

n	 dass die Weiterbildungsbedingungen 
verbessert werden müssen, damit ohne 
unnötige Engpässe in einzelnen Fach-
bereichen (z. B. Dermatologie, Pädiat-
rie) genügend Nachwuchs ausgebildet 
wird, 

n	 dass dem neuen UEMS-Verfahren zu-
folge (Union Européenne des Medicin 
Specialites = europäische Vereinigung 
der Fachärzte) nach einer ca. zwei- bis 
dreijährigen Basisausbildung (common 
trunk) sich eine zwei- bis dreijährige all-
ergologische Zusatzqualifikation an-

schließt (Bezeichnung: Facharzt für All-
ergologie), 

n	 dass parallele Weiterbildungsmöglich-
keitenentweder zum „vollständigen“ 
Facharzt für Allergologie oder zur all-
ergologischen Zusatzqualifikation 
als Ergänzung zu einem existierenden 
Facharzt geschaffen werden. 

2. Die GPA fördert, 
n	 die Bestrebungen zum Dreistufenmo-

dell der allergologischen Versorgung. 
Dabei setzt die GPA voraus, dass Kin-
der- und Jugendärzte ohne allergolo-

gische Zusatzbezeichnung aufgrund 
ihrer erworbenen Kenntnisse im Rah-
men der eigenen Facharztweiterbil-
dung der zweiten Stufe des Konzeptes 
zugeordnet werden, 

n	 ein eigenes, pädiatrisch ausgerichte-
tes „Curriculum Allergologie“, das in Ab-
stimmung mit den anderen allergolo-
gischen Fachgesellschaften erarbeitet 
werden soll.

3. Schließlich fordert die GPA, 
n	 dass die drei allergologischen Fachge-

sellschaften ÄDA, DGAKI und GPA ge-
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meinsam für das Curriculum der Zusatz-
bezeichnung „Allergologie“ verantwort-
lich sind,

n	dass die Verantwortung für die pädi-
atrischen Inhalte der allergologischen 
Weiterbildung federführend bei der 
GPA liegt,

n	 dass in gesundheits- und berufspoli-
tische Stellungnahmen, die den Bereich 
der allergologischen Weiterbildungen 
betreffen, grundsätzlich die Stellung-
nahmen der GPA mit einbezogen/be-
rücksichtigt werden,

n	 dass bei allergologischen Themen, wel-
che die Rehabilitation bei Kindern und 
Jugendlichen betreffen, gemeinsame 
Stellungnahmen stets mit der Dt. Ge-
sellschaft für pädiatrische Rehabilita-
tion und Prävention e. V. abgestimmt 
werden,

n	 dass keine Anteile der allergologischen 
Zusatzqualifikation in der Weiterbil-
dung zum pädiatrischen Pneumolo-
gen versenkt werden,

n	 dass im Rahmen der Weiterbildung zum 
Facharzt für Allergologie oder der Zu-
satzweiterbildung „Allergologie“ eine 
Qualifikation in der Patientenschulung 

(zurzeit bei Asthma bronchiale, Neu-
rodermitis, Anaphylaxie möglich) ver-
pflichtend vorgeschrieben wird. Dafür 
ist der Erwerb mindestens eines Trai-
nerscheines für eine der allergischen 
Erkrankungen nachzuweisen,

n	 dass Ärzte und Ärztinnen der „Organfä-
cher“, die eine allergologische Zusatz-
qualifikation erworben haben, nur Pa-
tienten versorgen können, die zum ei-
genen Fachgebiet gehören,

n	 für den „Facharzt der Allergologie“ for-
dert die GPA explizit:
§	 dass alle Ärzte und Ärztinnen in die-

sem Curriculim eine allgemeine pä-
diatrische Qualifikation von minde-
stens zwölf Monaten erwerben müs-
sen,

§	 dass ein Facharzt für Allergologie 
neben seinem FA im Basisfach ent-
weder Patienten aller Altersklassen 
versorgen kann oder die Versorgung 
zwischen Erwachsenen und Kinder/
Jugendlichen bis 18 Jahren klar ge-
trennt werden muss,

§	 dass dermatologische, pädiatrische 
Kliniken und gegebenenfalls HNO-
Kliniken jeweils bereit sind, ausrei-

chend Ausbildungsplätze für die 
Weiterbildung zum „vollen“ Facharzt 
Allergologie zur Verfügung stellen, 
wenn dies für die Ausbildung erfor-
derlich ist.

Erarbeitet durch die AG Fort- und Weiter-
bildung gemeinsam mit dem Vorstand der 
GPA, 25. März 2011
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Sprecher der AG,
Weiterbildungsbeauftragter
der GPA
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